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RS UVS Kärnten 2003/12/15 KUVS-K1-
1045/10/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.2003

Rechtssatz

Kann nicht mit der strafrechtlich gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass der Beschuldigte einen rumänischen

Staatsanghörigen für Ausputzarbeiten im Wald sowie für Stallarbeiten ohne entsprechende Bewilligung beschäftigte,

weil vor allem außer den Angaben des Rumänen keine weiteren Elemente für die Beschäftigung sprechen und der

Ausländer Waldarbeiten weit ab vom Betrieb des Beschuldigten durchführte, so ist das Verwaltungsstrafverfahren

einzustellen. (Einstellung des Verfahrens)

Schlagworte

keine Beschäftigungsbewilligung, keine Arbeitserlaubnis, Waldarbeiten, Stallarbeiten, In dubio pro reo, Ausländer,

Ausländerbeschäftigung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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